
Rupertigaustraße: Einrichtung eines Haltverbots auf der linken
Seite von Hausnummer 18 bis 36 und Markierung der Gehwege

BA-Antrag-Nr. 20-26 / B 01392 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 03.12.2020

Sehr geehrter Herr Kauer,

wir kommen zurück auf den o.g. genannten Antrag vom 03.12.2020, der von Ihnen mit 
folgender Maßgabe beschlossen wurde: „Der Bezirksausschuss hat beschlossen bei der 
Abfallwirtschaft nachzufragen, ob es in der Rupertigaustraße bei der Müllabfuhr 
Schwierigkeiten gibt und ob ein temporäres Haltverbot (zu welchen Zeiten?) Abhilfe schaffen 
könnte“.

Mit der Prüfung und Beantwortung des Anliegens wurde nicht das Kommunal-, sondern das 
Mobilitätsreferat beauftragt.

Das Mobilitätsreferat hat den AWM aber natürlich in die Prüfung einbezogen. 
Frau Kommunalreferentin Frank teile auf Nachfrage mit Schreiben vom 19.01.2021 
auszugsweise Folgendes mit.

„Die Abfallentsorgung in der Rupertigaustraße 14-36 bereitet der zuständigen Einsammel-
partie des AWM regelmäßig Schwierigkeiten. Mit der GEWOFAG ist der AWM im regen 
Kontakt und sucht nach Lösungen, um die Abfallentsorgung gewährleisten zu können. 

In der Rupertigaustraße 14-36 befinden sich drei große Müllstandplätze für die Anwesen 
Rupertigaustraße 14-36. In der relativ engen Straße besteht allgemein eine prekäre 
Parksituation. Beide Straßenseiten werden zum Parken durch die Anwohner*innen genutzt. 
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Die Mülleinsammelpartie muss die Müllgroßbehälter von den Tonnenstandplätzen über die 
Randsteinabsenkungen zum Müllfahrzeug auf der Rupertigaustraße ziehen. Dies ist aufgrund 
der vor den Müllstandplätzen auf der Randsteinabsenkung parkenden Fahrzeuge nicht 
möglich. Die Einsammelpartie sucht meist nach einer Möglichkeit, die Großbehälter zwischen 
den eng parkenden Fahrzeugen über den Randstein zur Straße und zurück zu befördern. Mit 
dem Arbeitsschutz ist dieses Handeln jedoch in keiner Weise vereinbar. Bisher ist es der 
körperlichen Anstrengung der Mülllader*innen und deren Glück zu verdanken, dass es weder 
zu Personen- noch zu Sachschäden gekommen ist. Um eine gesicherte Bereitstellung der 
Behälter und damit eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten wird hier ein 
zeitlich begrenztes Halteverbot benötigt.

Die Abfallentsorgung findet grundsätzlich Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 06.30 
Uhr und 12.30 Uhr statt. Zu Verschiebungen kann es jederzeit kommen. Als notwendig 
erachtet der AWM ein temporäres Halteverbot von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 6.30 
Uhr und 14.30 Uhr.“

Für die Straßenverkehrsbehörde wäre nicht die Aufstellung von Haltverboten das Mittel der 
Wahl, sondern – wie bei derart Maßnahmen üblich – die Aufbringung einer (jeweils ca. vier 
Meter langen) Zickzackmarkierung.

Die Aufbringung einer solchen Markierung ist kostenpflichtig. Sie wird nur auf Antrag des 
Eigentümers bzw. der Hausverwaltung durchgeführt. Dem Antrag ist ein Schreiben des AWM 
beizulegen, worin darlegt wird, dass es regelmäßig zu Schwierigkeiten bei der Müllentsorgung 
kommt (Hinweis: im vorliegenden Fall liegt der entsprechende Antrag der GEWOFAG dem 
Mobilitätsreferat seit Mitte Januar dieses Jahres vor und befindet sich in Prüfung).

Ein (ggf. neuerlicher) BA-Antrag könnte den Antrag des Eigentümers bzw. der Hausverwaltung
nicht ersetzen. Die Aufbringung der Markierung kann auch nicht als sog. städtische Leistung 
bestellt werden.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

II. an KVR HA I/331 SGL Herrn Sigl
mit der Bitte um Mitzeichnung und Austrag in der Masterliste

III. Abdruck von I. und II.
an das Direktorium HA II/BA, BA-Geschäftsstelle Ost (per E-Mail)
mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung in eigener Zuständigkeit

an MOR GL 2, Beschlusswesen für BA-Angelegenheiten (per E-Mail)
mit der Bitte um weitere Veranlassung im RIS
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IV. an KVR III/1011

 zum Akt-Str.: Rupertigaustraße

V.  WV.: GB 2 – 2.1.1

gez.

MOR GB 2-2.1.1

gabriele.eichhorn
Bleistift


